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SBSSV VERSICHERUNGSINFO 
 
Speziell für SBSSV Mitglieder hat der Salzburger Berufsski- & Snowboardlehrer Verband in Zusammenarbeit 
mit der UNIQA Personenversicherung AG eine Versicherung zusammengestellt, die im Besonderen die 
Bedürfnisse und Risiken der Ski- & Snowboardlehrer im Bereich Unfall berücksichPgt. 
 
Vereinbart wurde ein Versicherungsvertrag zwischen dem SBSSV und der UNIQA, der einen 
Unfallversicherungsschutz für eine Wintersaison im Bereich Beruf UND Freizeit bietet. Versichert sind alle 
SBSSV Mitglieder nach Einzahlung des jeweiligen Mitgliedsbeitrags in dem die Versicherungsprämie mit 
jeweils € 19,- inkludiert ist während der laufenden Wintersaison bis zum 31.05. 
 
Der Versicherungsschutz im Überblick 
 
Versicherungsnehmer: 
 
 SBSSV Mitglieder bei bezahltem SBSSV Mitgliedsbeitrag. 
 
Versicherungsprämie: 
  

Die Unfallversicherungsprämie ist im SBSSV Mitgliedsbeitrag jeweils automaPsch inkludiert und 
kann daher auch nicht abgezogen werden. 

 
Versicherungszeitraum: 
 

Der Versicherungsschutz triW mit der Bezahlung des SBSSV Mitgliedsbeitrags in KraY und gilt bis zum 
31.05. der jeweiligen Wintersaison. 

 
Versicherungsschutz: UNFALL-Versicherung für Beruf UND Freizeit 
 

Versicherungssummen: 
• Bergekosten, d.h. Abtransport bei einem Unfall (z.B. mit Helikopter):  € bis 15.000,- 
• Unfallkosten-RehabilitaPonspauschale mit € 200,- Selbstbehalt:        € bis   2.000,- 
• Unfalltod:               €         5.000,- 
• Dauernde Invalidität ab einem Grad von 20% mit einer Grund- Versicherungssumme von € 20.000,- 

bis € 80.000,- ab 91% Invalidität. 
 

Was ist zu tun bei einem Unfall? 
 
BiWe um umgehende Kontaktaufnahme mit dem SBSSV Büro (siehe Kontakt in der Fußzeile). Neben den 
Unfall-Dokumenten (z.B. Arztbriefe, Rechnungen über den Abtransport u.ä.) benöPgen wir eine vollständig 
ausgefüllte UNIQA- Schadensmeldung, die unter hWps://www.sbssv.at/de/verband/mitglieder/ einseh- und 
downloadbar ist. Nur vollständige Schadensmeldungen können im Sinne des verunfallten SBSSV Mitglieds 
bearbeitet werden! 


